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Gemeinde Immenstaad am Bodensee 
Bodenseekreis 

Amt Aktenzeichen Datum Vorlage Nr. 

Bauverwaltungsamt  08.01.2021 2021/094 

 

VORLAGE zur Sitzung 

Technischer Ausschuss 18.01.2021 öffentlich Beschlussfassung 
 
 

Behandlung des Beratungsgegenstands Datum 

 
Technischer Ausschuss  

Ortschaftsrat  

Gemeinderat  
  

 
 
 
 

Bauvoranfrage: Abbruch des Wohnhauses und des Schuppens. Neubau eines 
Wohnhauses mit zwei Wohneinheiten, Flst. 151 und 160/2, Hauptstraße, Gem. 
IM 

 
 
Sachverhalt 

Für das Gebiet, in welchem sich das Vorhaben befindet, gibt es keinen Bebauungsplan und ist somit 
nach § 34 BauGB zu beurteilen. 
 
Nach § 34 BauGB ist ein Vorhaben zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, 
der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umge-
bung einfügt und die Erschließung gesichert ist. Die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsver-
hältnisse müssen gewahrt bleiben; das Ortsbild darf nicht beeinträchtigt werden.  
 
Der Bauherr stellt in seiner Bauvoranfrage folgende Fragen: 
Gebäude (Länge, Breite, Höhe, Dachneigung) und Stellplätze 
 
Länge:  
Geplant ist eine Gebäudelänge von 14,57 m. Das Bestandsgebäude weist eine Länge von 15,05 m auf. 
 
Bewertung: 
Bei dem nördlich angrenzenden Gebäude (Doppelhaus) beträgt die Gesamtgebäudelänge ca. 18,50 m. 
Aus Sicht der Verwaltung kann der Gebäudelänge zugestimmt werden. 
 
 
Breite: 
Geplant ist eine Gebäudebreite von 8,64 m. Das Bestandsgebäude weist eine Breite von 9,06 m bzw. 
7,10 auf. 
 
Bewertung: 
Aus Sicht der Verwaltung kann der Gebäudebreite zugestimmt werden.    
 
Höhe: 
Die abgefragte Firsthöhe liegt 1,77 m niedriger als beim derzeitigen Bestandsgebäude. 
Dies kommt der Umgebungsbebauung zu Gute und das Gebäude fügt sich in die Umgebungsbebauung 
ein.  Somit bestehen seitens der Verwaltung keine Bedenken gegen die geplante Höhe.  
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Dachneigung: 
Dachformen und sonstige gestalterische Merkmale werden vom Einfügungsgebot nicht erfasst, weil sie 
weder die Art oder das Maß, noch die Bauweise oder die überbaubare Grundstücksfläche betreffen. Die 
Dachform als solche ist daher kein Gesichtspunkt, der im Rahmen des Einfügens im Sinne von § 34 
Abs. 1 BauGB berücksichtigt werden darf. 
 
Seitens der Verwaltung kann somit der Dachneigung mit 25 Grad zugestimmt werden. 
 
Stellplätze: 
Geplant sind jeweils zwei Stellplätze auf dem Flurstück 151 und 160/2. Die Zufahrt soll über die Flur-
stücke 151/1 und 151/2 in Form eines Geh-, Fahr- und Leitungsrechtes erfolgen. 
 
Bewertung: 
Die geplanten Stellplätze auf den Flurstücken 151 und 160/2, sowie die Zufahrt zu diesen muss jeweils 
mit einer Baulast gesichert sein. 
 
 
 
Beschlussantrag 

Der Technische Ausschuss stellt  
 
- die Länge  
- die Breite 
- die Höhe 
- die Dachneigung und 
- die Stellplätze vorausgesetzt, dass eine eingetragene Baulast besteht 
 
nach § 30 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 36 BauGB in Aussicht.  
 
 

Finanzielle Auswirkungen  Ja  Nein 

 im Ergebnishaushalt 
Aufwand 

€ 

Ertrag 

€ 

einmalig in 

 

wiederkehrend 

€ 

 investive Maßnahme 
Kosten der Gesamt-

maßnahme 

€ 

Fremdfinanzierung 

(Zuschüsse, Beiträge etc.) 

€ 

im Haushalt zu 

finanzieren 

€ 

jährliche Folge-

lasten 

€ 

Mittelbereitstellung im Haushaltsplan  im Ergebnishaushalt   im Finanzhaushalt 

Kontierung (Sachkonto, Kostenstelle, Investitionsnr.):  

Planansatz im laufenden Jahr: € 

Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr: € 

Noch bereitzustellen: € 

Deckungsvorschlag: 
Kontierung:  

Verfügbare Mittel: € 
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